
 1 

Dr. Tobias Herbst Sommersemester 2009 

Vorlesung: Rechts- und Staatsphilosophie 

Textblatt 15: Montesquieu 

(vollständiger Name: Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu) 

 

1. Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, I.33 

Das Gesetz, ganz allgemein, ist die menschliche Vernunft, sofern sie alle Völker der Erde 
beherrscht; und die Staats- und Zivilgesetze jedes Volkes sollen nur die einzelnen Anwen-
dungsfälle dieser menschlichen Vernunft sein. 

Sie müssen dem Volk, für das sie geschaffen sind, so genau angepaßt sein, daß es ein sehr 
großer Zufall wäre, wenn sie auch einem anderen Volke angemessen wären. 

Sie müssen der Natur und dem Prinzip der bestehenden oder erst zu errichtenden Regierungs-
form entsprechen, mögen sie nun die Regierung prägen, wie die Staatsgesetze, oder aufrecht-
erhalten, wie die bürgerlichen Gesetze. 

Sie müssen weiter der Natur des Landes entsprechen, seinem kalten, heißen oder gemäßigten 
Klima, der Beschaffenheit des Bodens, seiner Lage und Größe, der Lebensweise der Völker, 
ob Ackerbauer, Jäger oder Hirten: sie müssen dem Grad von Freiheit entsprechen, der sich 
mit der Verfassung verträgt; der Religion ihrer Bewohner, ihren Neigungen, ihrem Reichtum, 
ihrer Zahl, ihrem Handel, ihren Sitten und Gebräuchen. … 

Dies soll die Aufgabe des vorliegenden Werkes sein. Alle diese Beziehungen will ich unter-
suchen: sie alle zusammen bilden den „Geist der Gesetze“. 

 

2. Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, XIX.4 

Verschiedene Dinge beherrschen die Menschen: Klima, Religion, Gesetze, Regierungsgrund-
sätze, Vorbilder der Vergangenheit, Sitten und Gebräuche; und aus alledem entspringt und 
formt sich die Geisteshaltung (esprit général) des Volkes. 

Je stärker in einem Volk einer dieser Gründe wirkt, um so mehr treten die anderen zurück. 
Natur und Klima beherrschen fast allein die wilden Völker; die Gebräuche regieren in China; 
die Gesetze tyrannisieren die Japaner; die Sitten gaben einst in Sparta, Regierungsgrundsätze 
und alte Sitten in Rom den Ton an. 

 

3. Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, XIX.5 

Wenn es in der Welt ein Volk gäbe, das einen geselligen Sinn, ein offenes Herz, Lebensfreu-
de, guten Geschmack, Leichtigkeit im Gedankenaustausch hätte, das lebhaft, angenehm, fröh-
lich, manchmal unklug, oft unbesonnen wäre und das dabei Tapferkeit, Großmut, Freimütig-
keit und ein gewisses Ehrgefühl besäße, so sollte man es in seiner Lebensweise nicht durch 
Gesetze einengen, um seine Tugenden nicht zu unterdrücken. Wenn der Charakter im allge-
meinen gut ist, was schaden dann ein paar Fehler, die sich darin finden? 

Man könnte den Frauen dort Fesseln anlegen, Gesetze erlassen, um ihre Sitten zu verbessern 
oder ihren Luxus einzuschränken; aber wer weiß, ob man dadurch nicht ein gewisses Maß 
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von Geschmack verlöre, der eine Quelle des Reichtums für das Volk bedeutet, und eine Höf-
lichkeit, die die Fremden anzieht? 

Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers, sich dem Volksgeist anzupassen, wenn dieser nicht den 
Regierungsgrundsätzen widerspricht; denn nichts tun wir so gut wie das, was wir aus freiem 
Willen und unserer Natur entsprechend tun. ... 

 

4. Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, XI.3 

In der Tat scheint das Volk in den Demokratien zu tun, was es will. Aber die politische Frei-
heit besteht nicht darin, zu tun was man will. In einem Staat, das heißt in einer Gesellschaft, 
in der es Gesetze gibt, kann die Freiheit nur darin bestehen, das tun zu können, was man wol-
len soll, und nicht gezwungen zu sein, zu tun, was man nicht wollen soll. Man muß sich ge-
genwärtig halten, was Unabhängigkeit und was Freiheit ist. Freiheit ist das Recht, alles zu tun, 
was die Gesetze erlauben. Wenn ein Bürger tun könnte, was die Gesetze verbieten, so hätte er 
keine Freiheit mehr, weil die anderen ebenfalls diese Macht hätten. 

 

5. Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, XI.6 

In jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalt: die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende 
Gewalt in Ansehung der Angelegenheiten, die vom Völkerrechte abhängen, und die vollzie-
hende Gewalt hinsichtlich der Angelegenheiten, die vom bürgerlichen Recht abhängen. Ver-
möge der ersten gibt der Fürst oder Magistrat Gesetze auf Zeit oder für immer, verbessert er 
die bestehenden oder hebt sie auf. Vermöge der zweiten schließt er Frieden oder führt er 
Krieg, schickt oder empfängt Gesandtschaften, befestigt die Sicherheit, kommt Invasionen 
zuvor. Vermöge der dritten straft er Verbrechen oder spricht das Urteil in Streitigkeiten der 
Privatpersonen. Ich werde diese letzte die richterliche Gewalt und die andere schlechthin die 
vollziehende Gewalt des Staates nennen. 

… 

Wenn in derselben Person oder der gleichen obrigkeitlichen Körperschaft die gesetzgebende 
Gewalt mit der vollziehenden vereinigt ist, gibt es keine Freiheit; denn es steht zu befürchten, 
daß derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetze macht, um sie tyrannisch zu 
vollziehen. 

Es gibt ferner keine Freiheit, wenn die richterliche Gewalt nicht von der gesetzgebenden und 
vollziehenden getrennt ist. Ist sie mit der gesetzgebenden Gewalt verbunden, so wäre die 
Macht über Leben und Freiheit der Bürger willkürlich, weil der Richter Gesetzgeber wäre. 
Wäre sie mit der vollziehenden Gewalt verknüpft, so würde der Richter die Macht eines Un-
terdrückers haben. 

Alles wäre verloren, wenn derselbe Mensch oder die gleiche Körperschaft der Großen, des 
Adels oder des Volkes diese drei Gewalten ausüben würde: die Macht, Gesetze zu geben, die 
öffentlichen Beschlüsse zu vollstrecken und die Verbrechen oder die Streitsachen der einzel-
nen zu richten. 

… 

Aber wenn die Gerichtshöfe nicht fest bestimmt sein sollen, so sollen es die Urteilssprüche in 
solchem Maße sein, daß sie niemals etwas anderes sind als eine genaue Formulierung des 
Gesetzes. Wären sie nur eine besondere Meinung des Richters, so würde man in der Gesell-
schaft leben, ohne genau die Verbindlichkeiten zu kennen, die man in ihr eingeht. 

… 
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Da in einem freien Staate jeder, dem man einen freien Willen zuerkennt, durch sich selbst 
regiert sein sollte, so müßte das Volk als Ganzes die gesetzgebende Gewalt haben. Das aber 
ist in den großen Staaten unmöglich, in den kleinen mit vielen Mißhelligkeiten verbunden. 
Deshalb ist es nötig, daß das Volk durch seine Repräsentanten das tun läßt, was es nicht selbst 
tun kann. 

… 

Der große Vorteil der Repräsentanten besteht darin, daß sie fähig sind, die Angelegenheiten 
zu verhandeln. Das Volk ist dazu keinesfalls geschickt. Das macht einen der großen Nachteile 
der Demokratie aus. 

… 

Der repräsentative Körper soll nicht gewählt werden, damit er einen unmittelbar wirksamen 
Beschluß fasse, wozu er nicht geeignet ist, sondern um Gesetze zu machen und darauf zu ach-
ten, daß die von ihm gemachten Gesetze wohl ausgeführt werden. Dazu ist er sehr geeignet, 
das kann niemand besser als er. 

... 

Zu allen Zeiten gab es im Staat Leute, die durch Geburt, Reichtum oder Ehrenstellungen aus-
gezeichnet sind. Würden sie mit der Masse des Volkes vermischt und hätten sie nur eine 
Stimme wie alle übrigen, so würde die gemeine Freiheit ihnen Sklaverei bedeuten. Sie hätten 
an ihrer Verteidigung kein Interesse, weil die meisten Entschließungen sich gegen sie richten 
würden. Ihr Anteil an der Gesetzgebung muß also den übrigen Vorteilen angepaßt sein, die sie 
im Staate genießen. Das wird der Fall sein, wenn sie eine eigene Körperschaft bilden, die be-
rechtigt ist, die Unternehmungen des Volkes anzuhalten, wie das Volk das Recht hat, den ih-
rigen Einhalt zu gebieten. 

So wird die gesetzgebende Gewalt sowohl der Körperschaft des Adels wie der gewählten 
Körperschaft, welche das Volk repräsentiert, anvertraut sein. Beide werden ihre Versammlun-
gen und Beratungen getrennt führen, mit gesonderten Ansichten und Interessen. 

Von den drei Gewalten, die wir erörtert haben, ist die richterliche in gewisser Weise gar nicht 
vorhanden. Es bleiben also nur zwei übrig. Diese bedürfen einer ordnenden Macht, um sie zu 
mäßigen. Der aus dem Adel zusammengesetzte Teil des gesetzgebenden Körpers ist sehr ge-
eignet, diese Wirkung hervorzubringen. 

… 

Die vollziehende Gewalt muß in den Händen eines Monarchen liegen. Denn dieser Teil der 
Regierung, der fast immer der augenblicklichen Handlung bedarf, ist besser durch einen als 
durch mehrere verwaltet, während das, was von der gesetzgebenden Gewalt abhängt, häufig 
besser durch mehrere als durch einen einzelnen angeordnet wird. 

... 

Hat die vollziehende Gewalt nicht das Recht, den Unternehmungen der gesetzgebenden Kör-
perschaft Einhalt zu tun, so wird diese despotisch sein. Denn da sie sich alle erdenkliche 
Macht zusprechen kann, wird sie die übrigen Gewalten vernichten. 

Andererseits bedarf es jedoch nicht der entsprechenden Möglichkeit für die gesetzgebende 
Gewalt, der vollziehenden Gewalt Einhalt zu gebieten. Da die Vollziehung ihre natürlichen 
Grenzen hat, ist es unzweckmäßig, sie zu beschränken, ganz abgesehen davon, daß die voll-
ziehende Gewalt sich fast immer in augenblicklichen Angelegenheiten betätigt. ... 
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Wenn aber in einem freien Staat die gesetzgebende Gewalt nicht das Recht haben soll, die 
vollziehende Gewalt anzuhalten, hat sie das Recht und muß sie die Möglichkeit haben, nach-
zuprüfen, wie die von ihr erlassenen Gesetze ausgeführt worden sind. ... 

... 

Nähme der Monarch an der Gesetzgebung mit dem Beschlußrecht teil, so gäbe es keine Frei-
heit mehr. Aber da er gleichwohl an der Gesetzgebung teilhaben muß, um sich verteidigen zu 
können, muß er mit dem Vetorecht beteiligt sein. 

... 

Dies ist die verfassungsmäßige Grundordnung der Regierung, von der wir handeln: die ge-
setzgebende Körperschaft aus zwei Teilen zusammengesetzt, deren jeder den anderen durch 
ein wechselseitiges Vetorecht bindet. Beide sind gebunden durch die vollziehende Gewalt, die 
es ihrerseits wieder durch die Gesetzgebung ist. 

 

 


